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VERFAHRENSVERMERKE
1.0 Der Gemeinderat der Gemeinde Geldersheim hat in der Sitzung vom 02.07.2020 gemäß § 2 Abs. 1

BauGB die 4. Änderung des Flächennutzungsplanes beschlossen. Der Änderungsbeschluss wurde am
31.07.2020 ortsüblich bekannt gemacht.

2.0 Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und
Anhörung für den Vorentwurf des Flächennutzungsplans in der Fassung vom 02.07.2020 hat in der
Zeit vom 13.08.2020 bis 17.09.2020 stattgefunden.

3.0 Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1
BauGB für den Vorentwurf des Flächennutzungsplans in der Fassung vom 02.07.2020 hat in der Zeit
vom 13.08.2020 bis 17.09.2020 stattgefunden.

4.0 Zu dem Entwurf des Flächennutzungsplans in der Fassung vom 06.10.2021 wurden die Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 06.12.2021 bis
14.01.2022 beteiligt.

5.0 Der Entwurf des Flächennutzungsplans in der Fassung vom 06.10.2021 wurde mit der Begründung
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 06.12.2021 bis 14.01.2022 öffentlich ausgelegt.

6.0 Die Gemeinde Geldersheim hat mit Beschluss des Gemeinderats vom 12.05.2022 den Flächen- 
nutzungsplan in der Fassung vom 12.05.2022 festgestellt.

Geldersheim, den . . . . . . . . . . . . . . . .
Gemeinde Geldersheim

Hemmerich
Erster Bürgermeister

7.0 Der Gemeinderat der Gemeinde Geldersheim hat in der Sitzung vom 26.01.2023 den Feststellungs-
beschluss zur 4. Änderung des Flächennutzungsplanes mit Landschaftsplan vom 12.05.2022 aufge-
hoben und die Ergänzung der Abwägungen der Stellungnahmen im Rahmen der Behördenbeteiligung
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB beschlossen.
Die Gemeinde Geldersheim hat mit Beschluss des Gemeinderats vom 26.01.2023 den Flächen- 
nutzungsplan in der Fassung vom 26.01.2023 festgestellt.

Geldersheim, den . . . . . . . . . . . . . . . .
Gemeinde Geldersheim

Hemmerich
Erster Bürgermeister

8.0 Das Landratsamt Schweinfurt hat den Flächennutzungsplan mit Bescheid vom . . . . . . . . . .
AZ . . . . . . . . . . gemäß § 6 BauGB genehmigt.

9.0 Der Flächennutzungsplan wurde am . . . . . . . . . . ausgefertigt.

Geldersheim, den . . . . . . . . . . . . . . . .
Gemeinde Geldersheim

Hemmerich
Erster Bürgermeister

10.0 Die Erteilung der Genehmigung des Flächennutzungsplans wurde am . . . . . . . . . . gemäß § 6 Abs. 5
BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Flächennutzungsplan mit Begründung wird seit diesem Tag zu
den üblichen Dienststunden im Bauamt zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt
auf Verlangen Auskunft gegeben. Der Flächennutzungsplan ist damit rechtswirksam. Auf die Rechts-
folgen der  §§ 214 und 215 BauGB sowie auf die Einsehbarkeit des Flächennutzungsplans einschl.
Begründung und Umweltbericht wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.

Geldersheim, den . . . . . . . . . . . . . . . .
Gemeinde Geldersheim

Hemmerich
Erster Bürgermeister

ZEICHNERISCHE DARSTELLUNGEN
Wohnbauflächen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO)

Gemischte Bauflächen (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 BauNVO)

Gewerbliche Bauflächen (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 BauNVO)

Sonstige Sondergebiete (Alten- und Pflegeheim) (§ 11 BauNVO)

Fläche für den Gemeinbedarf (§ 5 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe a und Abs. 4 BauGB)

Örtliche Hauptverkehrsstraßen (§ 5 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 4 BauGB)

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung, hier: Landwirtschaftlicher Verkehr

Grünflächen (§ 5 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelung
des Wasserabflusses (§ 5 Abs. 2 Nr. 7 und Abs. 4 BauGB), hier: Überschwemmungsgebiet

Herausnahme Umgrenzung Überschwemmungsgebiet der 3. Änderung FNP

Regenrückhaltebecken

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur
und Landschaft (§ 5 Abs. 2 Nr. 10 und Abs. 4 BauGB)

Herausnahme von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von
Natur und Landschaft (§ 5 Abs. 2 Nr. 10 und Abs. 4 BauGB)

Eingrünung von Bauflächen

Landschaftshecke als geschützter Landschaftsbestandteil
(gemäß § 30 BNatSchG, Art. 16 BayNatSchG)

Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sinne des Naturschutzrechts
(§ 5 Abs. 4 BauGB), hier: Biotopkartierung

Landschaftliches Vorbehaltsgebiet

Herausnahme Landschaftliches Vorbehaltsgebiet der 3. Änderung FNP

Umgrenzung von Flächen, die dem Denkmalschutz unterliegen
hier: Bodendenkmäler

Herausnahme Umgrenzung Bodendenkmäler der 3. Änderung FNP

Umgrenzung der für bauliche Nutzungen vorgesehene Flächen, deren Böden erheblich mit
umweltgefährdenden Stoffen belastet sind (§ 5 Abs. 3 Nr. 3 und Abs. 4 BauGB)
(siehe hierzu auch Kapitel 9 in der Begründung zum Flächennutzungsplan)

Grenze des Gemeindegebietes

Herausnahme Grenze des Gemeindegebietes der 3. Änderung FNP

Herausnahme Trinkwasserschutzgebiet

Anpassung Schutzstreifenbreite bei Ferngasleitung der Ferngas Netzgesellschaft mbH

LVBLVB

LVB LVB

5,
00

m

INHALT
Die Änderung des Flächennutzungsplanes hat folgende Teilmaßnahmen zum Inhalt:
1.0 Umwandlung von "Sonstiges Sondergebiet (Zweckbestimmung Militär)" in "Gewerbliche Bauflächen"

2.0 Umwandlung von "Sonstiges Sondergebiet (Zweckbestimmung Militär)" in "Örtliche Hauptverkehrs-
straße"

3.0/4.0 Umwandlung von "Sonstiges Sondergebiet (Zweckbestimmung Militär)" in "Flächen für Maßnahmen
zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft (Zweckbestimmung Extensive
Landschaftsfläche)"

5.0 Umwandlung von "Sonstiges Sondergebiet (Zweckbestimmung Militär)" in "Fläche für Gemeinbe-
darf"

6.0 Ergänzung Kernwegenetz

7.0 Umwandlung von "Ackerland" in "Wohnbaufläche"

8.1 Nachrichtliche Übernahme festgesetzter und realisierter Ausgleichsflächen

8.2 Neuausweisung einer Ökokontoflächen

9.0 Umwandlung von "Sonstiges Sondergebiet (Zweckbestimmung Gärtnerei)" in "Gemischte Bau-
fläche" und in "Wohnbaufläche"; Umwandlung von "Allgemeines Wohngebiet" in "Wohnbaufläche"

10.0 Umwandlung von "Allgemeines Wohngebiet" in "Ackerland"

Folgende Darstellungen werden nachrichtlich aktualisiert:
- Geltungsbereich, Stand Vermessungsamt Mai 2019
- Herausnahme Trinkwasserschutzgebiet
- Aktualisierung festgesetztes Überschwemmungsgebiet
  (Daten: Wasserwirtschaftsamt Bad Kissingen, Stand Juli 2019)
- Aktualisierung Bodendenkmäler
  (Daten: Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Stand August 2019)
- Aktualisierung Landschaftliches Vorbehaltsgebiet
  (Daten: Regierung von Unterfranken, Stand Juli 2019)
- Aktualisierung Biotope (Daten: Landesamt für Umwelt, Stand Juni 2019)
- Aktualisierung von Ausgleichsflächen im Bereich der "Conn Barracks"
- Anpassung der Schutzstreifenbreite bei Ferngasleitungen der Ferngas Netzgesellschaft mbH

HINWEISE
Einzeländerungen / Änderungspunkt zur 3. Änderung des Flächennutzungsplanes mit 
Landschaftsplan

Umgrenzung der für bauliche Nutzungen vorgesehene Flächen, deren Böden erheblich mit
umweltgefährdenden Stoffen belastet sind (§ 5 Abs. 3 Nr. 3 und Abs. 4 BauGB)
(siehe hierzu auch Kapitel 9 in der Begründung zum Flächennutzungsplan)
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Feststellung

Gemeinde Geldersheim
4. Änderung Flächennutzungsplan

Landkreis: Schweinfurt

4. Änderung
Flächennutzungsplan

A 06.10.2021 has 06.10.2021 mas
B 28.04.2022 has 28.04.2022 mas
C 26.01.2023 has 26.01.2023 mas


